
 

 

 

 

 

Vorschuss- 

und Verwahrungsrichtlinie des Bundes zu 

§ 60 BHO 

(VO/VW-RiB) 
(Stand: 10/10) 



 

 

 

 

 



  VO/VW-RiB 

  Erster Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen 

 

 - 3 - 

 

Inhaltsverzeichnis: 
ERSTER ABSCHNITT:  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 ANWENDUNGSBEREICH......................................................................................................................... 5 
1.1 VORSCHÜSSE (§ 60 ABS. 1 BHO) .............................................................................................................. 5 
1.2 VERWAHRUNGEN (§ 60 ABS. 2 BHO)........................................................................................................ 5 

2 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN................................................................................................................... 5 
2.1 VORSCHUSSBUCH UND VERWAHRUNGSBUCH ........................................................................................... 5 
2.2 BEWIRTSCHAFTER ..................................................................................................................................... 5 
2.3 KASSEN ..................................................................................................................................................... 5 
2.4 BUCHUNGSSTELLEN .................................................................................................................................. 5 
2.5 SACHBUCHKONTEN ................................................................................................................................... 6 
2.6 DURCHLAUFENDE GELDER........................................................................................................................ 6 

3 KONTEN- UND BEWIRTSCHAFTERSTRUKTUR IM HKR-VERFAHREN .................................... 6 
3.1 KONTENSTRUKTUR.................................................................................................................................... 6 

3.1.1 Kassengeschäfte für Dritte ................................................................................................................ 6 
3.1.2 Sammel- und Einzelkonten................................................................................................................. 6 

3.2 BEWIRTSCHAFTERSTRUKTUREN ................................................................................................................ 7 
3.2.1 Vorschuss- und Verwahrungskonten für Kassen ............................................................................... 7 
3.2.2 Vorschuss- und Verwahrungskonten für Titelverwalter .................................................................... 8 

4 HKR-VERFAHREN .................................................................................................................................... 8 
4.1 BEWIRTSCHAFTUNG VON VORSCHUSS- UND VERWAHRUNGSKONTEN....................................................... 8 
4.2 AUTOMATISCHE VERFÜGBARKEITSKONTROLLE........................................................................................ 8 
4.3 ANFORDERUNG VON AUSWERTUNGEN ...................................................................................................... 8 
4.4 STILLLEGUNG VON VORSCHUSS- UND VERWAHRUNGSKONTEN ................................................................ 9 

5 PRÜFUNG DER VORSCHUSS- UND VERWAHRUNGSKONTEN DURCH DIE 
KASSENAUFSICHT.................................................................................................................................... 9 

6 ALLGEMEINES - VORSCHÜSSE ............................................................................................................ 9 
6.1 FRISTEN..................................................................................................................................................... 9 
6.2 SAMMELVORSCHUSSKONTEN .................................................................................................................... 9 
6.3 EINZELVORSCHUSSKONTEN....................................................................................................................... 9 

7 ANORDNUNG ZUR AUSZAHLUNG UND AUSGLEICH EINES VORSCHUSSES........................ 10 
7.1 ANORDNUNG ZUR AUSZAHLUNG............................................................................................................. 10 

7.1.1 Titelverwalter .................................................................................................................................. 10 
7.1.2 Kasse ............................................................................................................................................... 10 

7.2 AUSGLEICH DES VORSCHUSSES ............................................................................................................... 10 
7.2.1 Titelverwalter .................................................................................................................................. 10 
7.2.2 Kasse ............................................................................................................................................... 11 

8 ALLGEMEINES - VERWAHRUNGEN.................................................................................................. 11 
8.1 FRISTEN................................................................................................................................................... 11 
8.2 SAMMELVERWAHRUNGSKONTEN ............................................................................................................ 11 
8.3 EINZELVERWAHRUNGSKONTEN............................................................................................................... 12 

9 ANORDNUNG ZUR ANNAHME UND AUSGLEICH EINER VERWAHRUNG ............................. 12 
9.1 ANORDNUNG ZUR ANNAHME DER EINZAHLUNG ..................................................................................... 12 

9.1.1 Titelverwalter .................................................................................................................................. 12 
9.1.2 Kasse ............................................................................................................................................... 12 

9.2 AUSGLEICH DER VERWAHRUNG .............................................................................................................. 12 



  VO/VW-RiB 

  Erster Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen 

 

 - 4 - 

 
9.2.1 Titelverwalter .................................................................................................................................. 12 
9.2.2 Kasse ............................................................................................................................................... 13 

10 IN-KRAFT-TRETEN................................................................................................................................. 14 

Anlage 1 Vorschussbuch ...........................................................................................................................16 

Anlage 2 Verwahrungsbuch ......................................................................................................................19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  VO/VW-RiB 

  Erster Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen 

 

 - 5 - 

 
Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinie regelt die Einzelheiten zu den Vorschüssen und Verwahrungen nach § 60 BHO. 
Sie ist von allen Stellen, die Haushaltsmittel des Bundes bewirtschaften sowie vom Kompe-
tenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (Kompetenzzentrum) und von 
den Bundeskassen anzuwenden. 

1.1 Vorschüsse (§ 60 Abs. 1 BHO) 

Eine Auszahlung darf nur dann als Vorschuss gebucht werden, wenn die Verpflichtung 
zur Leistung zwar feststeht, die Ausgabe aber noch nicht endgültig im Hauhalt gebucht 
werden kann oder wenn es sich um durchlaufende Gelder handelt, für die keine Verpflich-
tung zur Buchung im Haushalt besteht. Eine Zahlung als Vorschuss setzt eine haushalts-
rechtliche Ermächtigung voraus. 

1.2 Verwahrungen (§ 60 Abs. 2 BHO) 

Eine Einzahlung darf nur dann als Verwahrung gebucht werden, wenn die Einzahlung 
noch nicht endgültig im Hauhalt gebucht werden kann oder wenn es sich um durchlaufen-
de Gelder handelt, für die keine Verpflichtung zur Buchung im Haushalt besteht. 

2 Begriffsbestimmungen 

2.1 Vorschussbuch und Verwahrungsbuch 

Im Vorschuss- und Verwahrungsbuch sind die im automatisierten Verfahren für das 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (HKR-Verfahren) eingerichteten 
Buchungsstellen für die Zahlungen als Vorschuss und Verwahrung eingerichtet. Das Vor-
schuss- und Verwahrungsbuch ist in Abschnitte und Unterabschnitte unterteilt.  

2.2 Bewirtschafter 

Bewirtschafter sind alle an der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Bundes betei-
ligten Mittelverteiler (MV) und Titelverwalter (TV) im Sinne der Verfahrensrichtlinien 
für Mittelverteiler und Titelverwalter für das automatisierte Verfahren für das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (VerfRiB-MV/TV-HKR). 

2.3 Kassen 

Kassen sind die Zentralkasse im Kompetenzzentrum und die Bundeskassen. 

2.4 Buchungsstellen 

Buchungsstellen sind als Buchungs- und Objektkonten eingerichtet. Die Buchungskonten 
(Abschnitte) können in Objektkonten (Unterabschnitte) unterteilt sein. 
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2.5 Sachbuchkonten 

Die zuständige Bundeskasse führt zu jeder Buchungsstelle, die von einem MV oder TV 
bewirtschaftet wird, ein Sachbuchkonto, dessen Nummer sich aus 

- der achtstelligen Bewirtschafternummer und 

- der zehnstelligen Buchungskontonummer oder 

- der achtstelligen Objektkontonummer mit zwei führenden Nullen 
zusammensetzt. 

2.6 Durchlaufende Gelder 

Durchlaufende Gelder im Sinne dieser Richtlinie sind Zahlungen, die von Dritten zur Ver-
fügung gestellt werden und entweder an Dritte weitergeleitet oder von Bewirtschaftern im 
Auftrag von Dritten verwendet werden. Durchlaufende Gelder sind im Voraus zur Verfü-
gung zu stellen. Ausnahmsweise dürfen durchlaufende Gelder als Vorschuss unter der 
Voraussetzung ausgezahlt werden, wenn mit einer anderen öffentlich rechtlichen Körper-
schaft vertraglich vereinbart worden ist, dass der ausgezahlte Betrag erstattet wird. 

3 Konten- und Bewirtschafterstruktur im HKR-Verfahren 

3.1 Kontenstruktur 

Im Vorschussbuch und im Verwahrungsbuch sind Buchungsstellen für Sachbereiche ein-
gerichtet. Eine darüber hinausgehende weitere Unterteilung der Buchungsstellen ist 
grundsätzlich nicht vorgesehen. Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnahmen 
zulassen. 

3.1.1 Kassengeschäfte für Dritte 

Kassengeschäfte für Dritte werden sowohl für Einzahlungen als auch für Auszah-
lungen im Verwahrungsbuch geführt. 

3.1.2 Sammel- und Einzelkonten 

(1) Vorschuss- und Verwahrungskonten werden als Sammel- oder Einzelkonten 
geführt. Bei den Sammelkonten wird jeweils der Saldo des Kontos in das nächste 
Haushaltsjahr übertragen. Bei den Einzelkonten werden die Buchungssätze in das 
nächste Haushaltsjahr übertragen, die nicht abgewickelt wurden. 

(2) Einzelvorschuss- oder Einzelverwahrungskonten sind jeweils durch eine neun-
stellige Kontrollnummer in der Satzart H02 oder im Feld K3 zu kennzeichnen, die 
sich wie folgt gliedert: 
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1. Stelle  „V“ als Kennzeichnung - Vorschuss - oder 

  „W“ als Kennzeichnung - Verwahrung - 

2. bis 4. Stelle die laufende Nummer der Kontrollnummer (z.B. 001) 

5. bis 9. Stelle die Kontrollnummer - dabei ist in der 5. Stelle die letzte Ziffer des 
laufenden Haushaltsjahres (z.B. 4 für das Haushaltsjahr 2004) und in 
den Stellen 6. bis 9. eine beliebige fortlaufende Zahl einzutragen 

Beispiel: V00110001 

  (erste Vorschussbuchung im Haushaltsjahr 2011 zur Nummer 1) 

 
(3) Wird vom Bewirtschafter bei der Buchung auf ein Einzelvorschuss- oder Ein-
zelverwahrungskonto keine Kontrollnummer angegeben, so wird automatisch eine 
Kontrollnummer programmgesteuert vergeben. 

(4) Beim Ausgleich von Einzelvorschüssen und Einzelverwahrungen ist in der 
Satzart H02 oder im Feld K3 die programmgesteuert vergebene Kontrollnummer 
unbedingt anzugeben, da sonst der Buchungssatz im HKR-Verfahren als nicht ab-
gewickelt bestehen bleibt. 

(5) Beim Ausgleich von Einzelvorschüssen und Einzelverwahrungen in Teilbeträ-
gen ist bei der Anordnung die innerhalb der Verwahrungskontrollnummer zuletzt 
vergebene laufende Nummer um „1“ (2. bis 4. Stelle) zu erhöhen. 

(6) Beim Ausgleich von Vorschuss- und Verwahrungskonten durch Verrechnung 
ist, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, in der Satzart H12 oder im 
Feld H2 das korrespondierende Sachbuchkonto einzutragen.  

3.2 Bewirtschafterstrukturen 

Alle Vorschuss- und Verwahrungskonten sind beim Kompetenzzentrum auf MV 1-Ebene 
eingerichtet. Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen. Die Kon-
ten werden über die im HKR-Verfahren eingerichtete Bewirtschafterstruktur vom Kompe-
tenzzentrum beim Titelverwalter eingerichtet. Eine Zuweisung von Vorschuss- und Ver-
wahrungskonten durch MV ist nicht möglich.  

3.2.1 Vorschuss- und Verwahrungskonten für Kassen 

Die Vorschuss- und Verwahrungskonten für die Kassen sind nach der im Vor-
schuss- und Verwahrungsbuch vorgesehenen Ordnung eingerichtet. Darüber hinaus 
können mit Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen weitere Vor-
schuss- und Verwahrungskonten eingerichtet werden.  
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3.2.2 Vorschuss- und Verwahrungskonten für Titelverwalter 

Das Bundesministerium der Finanzen kann auf Antrag in begründeten Ausnahme-
fällen bewirtschafterbezogene Vorschuss- und Verwahrungskonten zulassen. Der 
Antrag ist über die zuständige oberste Bundesbehörde schriftlich unter Angabe 

- einer Begründung, warum ein Vorschuss- oder Verwahrungskonto als Ein-
zel- oder Sammelkonto benötigt wird, 

- der vollständigen Anschrift des Titelverwalters, der das Vorschuss- oder 
Verwahrungskonto erhalten soll, 

- der Bewirtschafternummer und 

- der zuständigen Kasse 

bei Referat II A 6 zu stellen. Die oberste Bundesbehörde kann mit Einwilligung des 
Bundesministeriums der Finanzen eine andere Stelle bestimmen, die für ihren Ge-
schäftsbereich Vorschuss- und Verwahrungskonten beantragen darf. 

4 HKR-Verfahren 

4.1 Bewirtschaftung von Vorschuss- und Verwahrungskonten 

Für die Bewirtschaftung von Vorschüssen und Verwahrungen sind die VV für Zahlungen, 
Buchführung und Rechnungslegung (§§ 70 bis 72 und 74 bis 80 BHO) zur BHO sowie 
die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften anzuwenden (z.B. Verfahrensrichtlinien für 
Mittelverteiler und Titelverwalter für das automatisierte Verfahren für das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen des Bundes - VerfRiB-MV/TV-HKR-). 

4.2 Automatische Verfügbarkeitskontrolle 

Vorschusskonten werden ohne automatische Verfügbarkeitskontrolle, Verwahrungskon-
ten mit Verfügbarkeitskontrolle eingerichtet. Bei Verwahrungskonten kann die Verfüg-
barkeitskontrolle auch nicht mit der Anordnung zur einmaligen Aufhebung der Verfüg-
barkeitsprüfung (HKR-Vordruck E08) aufgehoben werden. Das Bundesministerium der 
Finanzen kann Ausnahmen zulassen. 

4.3 Anforderung von Auswertungen 

Im HKR-Dialog können alle Sachbuchkonten im Vorschuss- und Verwahrungsbuch kon-
trolliert werden. Zusätzlich werden die im HKR-Verfahren üblichen Kontoauszüge und 
„Titel-/Objektübersichten“ sowie die 
- Listen der nicht abgewickelten Vorschüsse oder Verwahrungen und 
- Listen der abgewickelten Vorschüsse oder Verwahrungen. 
zur Verfügung gestellt. Die Listen der nicht abgewickelten Vorschüsse und Verwahrun-
gen werden nur zu den Einzelvorschuss- und Einzelverwahrungskonten erstellt. 
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4.4 Stilllegung von Vorschuss- und Verwahrungskonten 

Vorschuss- und Verwahrungskonten, die über keinen Bestand verfügen und für die im 
laufenden Haushaltsjahr keine Anordnungen erfolgen, werden mit Ablauf des ersten 
Quartals des nächsten Haushaltsjahres stillgelegt und danach nicht mehr in das folgende 
Haushaltsjahr übertragen. 

5 Prüfung der Vorschuss- und Verwahrungskonten durch die Kassenaufsicht 
Alle Vorschuss- und Verwahrungskonten, einschließlich der Verwahrungskonten im Zah-
lungsüberwachungsverfahren, werden von der Kassenaufsicht regelmäßig überprüft. Insbe-
sondere wird geprüft, ob die Vorschüsse und Verwahrungen innerhalb der vorgegebenen Fris-
ten ausgeglichen worden sind und ob die Zahlungen dem Zweck der Einrichtung des Vor-
schuss- oder Verwahrungskontos entsprechen. Werden von der Kassenaufsicht festgestellte 
Beanstandungen vom zuständigen Titelverwalter nicht innerhalb von sechs Monaten erledigt, 
berichtet die Leitung der Kassenaufsicht dem Bundesministerium der Finanzen, Referat 
II A 6. Das Prüfungsrecht des Bundesrechnungshofes bleibt hiervon unberührt. 

Zweiter Abschnitt: Vorschüsse 

6 Allgemeines - Vorschüsse 

6.1 Fristen  

Ein Vorschuss ist grundsätzlich im Haushaltsjahr seiner Entstehung auszugleichen, (Jähr-
lichkeitsprinzip - §§ 1, 11 und 12 Abs. 1 BHO -), spätestens aber drei Monate nach Ende 
des Haushaltsjahres, in dem er entstanden ist. Durchlaufende Gelder (Nr. 1.1), die als 
Vorschuss gebucht werden, sind spätestens zum Ende des zweiten auf ihre Entstehung 
folgenden Haushaltsjahres auszugleichen (§ 60 Abs. 1 BHO). Von den Fristen ausge-
nommen sind die Auszahlungen für die Sockelbeträge einer Geldstelle und die vom Bun-
desministerium der Finanzen, Referat II A 6, bewilligten Ausnahmen. Als Vorschuss ge-
buchte Kassenfehlbeträge sind immer im Jahr der Entstehung auszugleichen. 

6.2 Sammelvorschusskonten 

Sammelvorschusskonten werden im Abschnitt 0 des Vorschussbuches unter dem Bu-
chungskonto 9080 0000 04 und im Abschnitt 1 unter dem Buchungsskonto 9080 0000 12 
geführt. 

6.3 Einzelvorschusskonten 

Einzelvorschusskonten werden im Abschnitt 2 des Vorschussbuches unter dem Bu-
chungskonto 9081 0000 11 und im Abschnitt 3 unter dem Buchungskonto 9081 0000 29 
geführt. 
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7 Anordnung zur Auszahlung und Ausgleich eines Vorschusses 

7.1 Anordnung zur Auszahlung 

7.1.1 Titelverwalter 

Der Titelverwalter ordnet die Auszahlung als Vorschuss aus seinem zugelassenen 
bewirtschafterbezogen Vorschusskonto (Nr. 3.2.2) gegenüber der für ihn zuständi-
gen Kasse an. In der Anordnung ist als Titelkonto das Buchungskonto einzutragen. 

7.1.2 Kasse 

7.1.2.1 Gebühren und Auslagen, die durch den Anschluss der Kasse an Geldin-
stitute entstehen, oder Zahlungen im Lastschrifteinzugsverfahren, für die 
keine Anordnungen eines Bewirtschafters vorliegen, werden von der 
Kasse als Vorschuss gebucht. Das Bundesministerium der Finanzen kann 
zulassen, dass weitere Zahlungen als Vorschuss geleistet werden dürfen. 
Nr. 7.1.1 gilt entsprechend. 

7.1.2.2 Für die Kennzeichnung der Vorschüsse für Rückscheckgebühren durch 
die Kasse ist die Vorschusskontrollnummer jeweils für ein ganzes Haus-
haltsjahr zu verwenden. Dies ermöglicht die zusammengefasste Abwick-
lung auf Dauer nicht zurückfließender Gebühren durch die zuständigen 
Titelverwalter vor Ablauf des folgenden Haushaltsjahres. 

7.1.2.3 Soll durch die Buchung in einem Vorschusskonto gleichzeitig ein Ein-
zahlungsbeleg K05 (Verarbeitungsschlüssel 603..) für die spätere Bu-
chung der Einzahlung erstellt werden, so ist in die Stellen 1. bis 3. der 
Satzart H82 „K05“ einzutragen. 

7.2 Ausgleich des Vorschusses 

7.2.1 Titelverwalter 

Der Titelverwalter hat einen Vorschuss durch eine Einzahlung oder durch eine 
haushaltsmäßige Verrechnung auszugleichen.  

7.2.1.1 Der Ausgleich des Vorschusses kann durch die Einzahlung bei der Kasse 
(Nr. 7.1.2.1) erfolgen. Handelt es sich um ein bewirtschafterbezogenes 
Vorschusskonto ist zusätzlich die Annahme des Betrages auf dem Vor-
schusskonto anzuordnen. 

7.2.1.2 Der Ausgleich des Vorschusses durch eine haushaltsmäßige Verrechnung 
erfolgt durch Anordnung einer verrechnungsweisen Auszahlung aus ei-
ner Haushaltsstelle (Nr. 7.1.2.1). Handelt es sich um ein bewirtschafter-
bezogenes Vorschusskonto ist zusätzlich eine verrechnungsweise Einzah-
lung auf dem Vorschusskonto anzuordnen. Beide Anordnungen sind 
gleichzeitig der Bundeskasse zu übersenden. 
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Die beleghafte Anordnung zur Auszahlung und zur Annahme einer Einzah-
lung können auch auf einem Vordruck (Verarbeitungsschlüssel 54400, 
54500) zusammengefasst werden. Zusätzlich sind in den ersten beiden 
Stellen in der Satzart H12 die Kennzeichnung „VB“, in die 3. bis 10 Stelle 
die Bewirtschafternummer des Titelverwalters, für den das Vorschusskonto 
geführt wird, sowie - durch einen Schrägstrich in der 11. Stelle getrennt - 
ab der 12. Stelle die Objektkontonummer des Vorschusses einzutragen. Die 
Anordnung auf dem Vordruck dient nur als Beleg für die haushaltsmäßige 
Buchung. Der Buchungsbeleg für das Vorschusskonto (K05) wird maschi-
nell erstellt. Dieser ist entsprechend gekennzeichnet, um eine doppelte 
Verarbeitung auszuschließen. 

7.2.2 Kasse 

Die Kasse ordnet den Ausgleich eines Vorschusses nach Nr. 7.1.2.1 in eigener Zu-
ständigkeit an, nachdem die Auszahlung durch den Titelverwalter angeordnet oder 
nachdem der als Vorschuss ausgezahlte Betrag wieder bei der Kasse eingezahlt 
worden ist. 

Dritter Abschnitt: Verwahrungen 

8 Allgemeines - Verwahrungen 

8.1 Fristen 

Eine Verwahrung ist grundsätzlich im Haushaltsjahr ihrer Entstehung auszugleichen, 
(Jährlichkeitsprinzip - §§ 1, 11 und 12 Abs. 1 BHO -), spätestens aber drei Monate nach 
Ende des Haushaltsjahres, in dem sie entstanden ist. Dies gilt nicht für Einzahlungen, die 
bei einer Kasse als Verwahrung gebucht wurden und im laufenden Haushaltsjahr nicht 
aufgeklärt werden konnten. Diese sind bis spätestens zum Ende des zweiten auf die Ent-
stehung folgenden Haushaltsjahres auszugleichen. Von den Fristen ausgenommen sind in 
Verwahrung gebuchte Sicherheiten, beschlagnahmte Gelder in Straf- und Bußgeldverfah-
ren und durchlaufende Gelder (Nr. 2.6). Außerdem die vom Bundesministerium der Fi-
nanzen, Referat II A 6, bewilligten Ausnahmen. Als Verwahrung gebuchte Kassenüber-
schüsse sind immer im Jahr der Entstehung auszugleichen. 

8.2 Sammelverwahrungskonten 

Sammelverwahrungskonten werden im Verwahrungsbuch im Abschnitt 0 unter dem Bu-
chungskonto 9070 0000 06, im Abschnitt 1 unter dem Buchungskonto 9070 0000 14, im 
Abschnitt 3 unter dem Buchungskonto 9070 0000 30, im Abschnitt 4 unter dem Bu-
chungskonto 9070 0000 48 und im Abschnitt 7 unter dem Buchungskonto 9070 0000 97 
geführt. 
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8.3 Einzelverwahrungskonten 

Einzelverwahrungskonten werden im Abschnitt 5 des Verwahrungsbuches unter dem Bu-
chungskonto 9071 0000 47 und im Abschnitt 8 unter dem Buchungskonto 9071 0000 96 
geführt. 

9 Anordnung zur Annahme und Ausgleich einer Verwahrung 

9.1 Anordnung zur Annahme der Einzahlung  

9.1.1 Titelverwalter  

Der Titelverwalter hat eine Einzahlung als Verwahrung im Vorhinein auf sein zu-
gelassenes bewirtschafterbezogenes Verwahrungskonto (Nr. 3.2.2) bei seiner zu-
ständigen Kasse anzuordnen. In der Anordnung ist als Titelkonto das Buchungs-
konto einzutragen. 

9.1.2 Kasse 

Die Kasse bucht eine Einzahlung, für die keine Annahmeanordnung eines Bewirt-
schafters vorliegt, auf ein Verwahrungskonto der Kasse. Die Einzahlung ist dem 
zuständigen Titelverwalter mit der Bitte um weitere Veranlassung anzuzeigen. 

9.2 Ausgleich der Verwahrung 

9.2.1 Titelverwalter 

Der Titelverwalter hat eine Verwahrung durch eine Auszahlung oder eine haus-
haltsmäßige Verrechnung auszugleichen. 

9.2.1.1 Der Ausgleich der Verwahrung kann durch Anordnung zur Auszahlung 
des Betrages aus dem Verwahrungskonto erfolgen. 

9.2.1.2 Der Ausgleich der Verwahrung durch eine haushaltsmäßige Verrechnung 
erfolgt durch Anordnung einer verrechnungsweisen Einzahlung bei einer 
Haushaltsstelle (Nr. 9.1.2). Handelt es sich um ein bewirtschafterbezoge-
nes Verwahrungskonto, ist zusätzlich eine verrechnungsweise Auszah-
lung aus dem Verwahrungskonto anzuordnen. Beide Anordnungen sind 
gleichzeitig der Bundeskasse zu übersenden. 

9.2.1.3 Im Zahlungsüberwachungsverfahren (ZÜV) auf ein Personenkonto ge-
buchte und nicht angeordnete Einzahlungen (überzahlte Kassenzeichen) 
werden wie unanbringliche Einzahlungen (Nr. 9.2.2.6) behandelt. Dies 
gilt nicht bei Einzahlungen für Sicherheiten, für beschlagnahmte Gelder 
in Straf- und Bußgeldverfahren und für die vom Bundesministerium der 
Finanzen, Referat II A 6, bewilligten Ausnahmen. 
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9.2.2 Kasse 

9.2.2.1 Die Kasse gleicht, nachdem die Einzahlung durch den Titelverwalter an-
geordnet wurde, die Verwahrung mit einer verrechnungsweisen Auszah-
lung aus. 

9.2.2.2 Kann eine bei der Kasse in Verwahrung gebuchte Einzahlung nicht zu-
geordnet werden, so ist der Betrag auf schriftlichen Antrag des ursprüng-
lichen Einzahlers unter Angabe der Bankverbindung wieder an diesen 
durch die Kasse auszuzahlen. 

9.2.2.3 Eine bei der Kasse in Verwahrung gebuchte Einzahlung darf auch auf-
grund einer schriftlichen Mitteilung eines Titelverwalters durch die Kas-
se an den ursprünglichen Einzahler ausgezahlt werden. Die Rückzahlung 
an den ursprünglichen Einzahler darf nur auf das Konto erfolgen, von 
dem die Einzahlung nach Feststellung der Kasse geleistet wurde. 

9.2.2.4 Kann der ursprüngliche Einzahler nicht ermittelt werden, wird nach Nr. 
9.2.2.6 verfahren. Ansonsten hat der Bewirtschafter die Zahlung zu ver-
einnahmen oder auf ein bewirtschafterbezogenes Verwahrungskonto zu 
buchen und dann die Auszahlung anzuordnen. 

9.2.2.5 Die Kasse darf eine wegen fehlender Zuständigkeit in Verwahrung ge-
nommene Einzahlung an eine Kasse der zuständigen öffentlich rechtli-
chen Körperschaft weiterleiten. 

9.2.2.6 Einzahlungen, die bei der Kasse in Verwahrung gebucht wurden und de-
ren Verwendungszweck bis spätestens zum Ablauf des zweiten auf die 
Buchung folgenden Haushaltsjahres nicht aufgeklärt werden konnte, 
werden vom jeweils für die Kasse zuständigen Beauftragten für den 
Haushalt bei Kap. 0804 Tit. 119 99 vereinnahmt. Die getroffenen Maß-
nahmen zur Aufklärung der Verwendung der unanbringlichen Einzah-
lungen müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe des Einzah-
lungsbetrages stehen. Die Kassenprüfung der Kasse hat die U-
nanbringlichkeit der Einzahlung und die zur Aufklärung getroffenen 
Maßnahmen festzustellen. Die Unanbringlichkeit der Einzahlung gilt 
unmittelbar als gegeben, wenn es sich um Kleinbeträge nach Nr. 2.2 der 
Anlage zu Nr. 2.6 VV zu § 59 BHO handelt und bei Beträgen bis 1.000 
EURO, wenn innerhalb von sechs Monaten der Verwendungszweck der 
Einzahlung nicht aufgeklärt werden konnte. Das Bundesministerium der 
Finanzen kann etwas anderes bestimmen. 
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Vierter Abschnitt Schlussbestimmung 

10 In-Kraft-Treten 
Die Änderungen der Richtlinie vom 1. Februar 2005 treten mit Veröffentlichung in Kraft. 
 
Mit In-Kraft-Treten werden die bisherigen Regelungen aufgehoben. Die bis zum In-Kraft-
Treten vom Bundesministerium der Finanzen zugelassenen bewirtschafterbezogenen Vor-
schuss- und Verwahrungskonten dürfen weitergeführt werden. 
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- leer - 
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Abschnitt 0 

Buchungsstelle: 9080 0000 04 

Zweckbestimmung: Gegenbuchung zum Jahresabschluss 

 - Sammelvorschüsse - 
 

Erläuterung: Dieser Abschnitt ist nicht in Unterabschnitte unterteilt 

Jahresabschluss: Gegenbuchung der Ist-Bestände VO des abgelaufenen Haushaltsjahres 

Kontrollnummer: keine 

Bewirtschafter: Kassen 

 

Abschnitt 1 

Buchungsstelle: 9080 0000 12 

Zweckbestimmung: Allgemeine Vorschüsse 

 - Sammelvorschüsse - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Sammelvorschüsse gebucht. Der 
Abschnitt ist in Unterabschnitte unterteilt. Die Unterabschnitte können bei 
Kassen und Titelverwalter weiter unterteilt werden. Die Unterteilung des Un-
terabschnitt SV1/77 (Auftragszahlungen über Zahlstellen) ist einheitlich vorge-
schrieben und nur bei den Kassen eingerichtet. 

Jahresabschluss: Die Salden der offenen Vorschüsse werden in das nächste Haushaltsjahr über-
nommen. 

Kontrollnummer: keine 

Bewirtschafter: Kassen und Titelverwalter 

 

 

1
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Abschnitt 2 

Buchungsstelle: 9081 0000 11 

Zweckbestimmung: Allgemeine Vorschüsse 

 - Einzelvorschüsse - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Einzelvorschüsse gebucht. Der 
Abschnitt ist in Unterabschnitte unterteilt. Die Unterabschnitte können bei 
Kassen und Titelverwalter weiter unterteilt werden.  

Jahresabschluss: Die Einzelbuchungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. 

Kontrollnummer: vorgeschrieben 

Bewirtschafter: Kassen und Titelverwalter 
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Abschnitt 3 

Buchungsstelle: 9081 0000 29 

Zweckbestimmung: Sockelbetrag Geldstelle 

 - Einzelvorschüsse - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt sind Sockelbeträge der Geldstellen (Nr. 3.1.2 Abs.5 
ZBestB) zu buchen. Der Abschnitt ist nicht in Unterabschnitte unterteilt. Die 
Unterscheidung nach Geldstellen erfolgt anhand der Vorschusskontrollnum-
mer. Nach Auflösung der Geldstelle ist der Vorschuss durch Einzahlung des 
Sockelbetrages wieder auszugleichen. Titelverwalter ist die Dienststelle, bei 
der die Geldstelle eingerichtet ist.  

Jahresabschluss: Die Einzelbuchungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. 

Kontrollnummer: vorgeschrieben, zur Kennzeichnung der einzelnen Geldstellen einer 
Dienststelle 

Bewirtschafter: Titelverwalter 
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Abschnitt 0 

Buchungsstelle: 9070 0000 06 

Zweckbestimmung: Gegenbuchung zum Jahresabschluss 

 - Sammelverwahrungen - 
 

Erläuterung: Dieser Abschnitt ist nicht in Unterabschnitte unterteilt. 

Jahresabschluss: Gegenbuchung der Ist-Bestände VW des abgelaufenen Haushaltsjahres. 

Kontrollnummer: keine 

Bewirtschafter: Kassen 

 

Abschnitt 1 

Buchungsstelle: 9070 0000 14 

Zweckbestimmung: Selbstbewirtschaftungsmittel 

 - Sammelverwahrungen - 
 

Erläuterung: Dieser Abschnitt ist in Unterabschnitte unterteilt (nicht aufgeführt). Für jeden 
zur Selbstbewirtschaftung zugelassenen Titel kann ein eigener Unterabschnitt 
eingerichtet werden. Bei der Zahlung und Buchung sind die besonderen Rege-
lungen der Anlage 2 der Verfahrensrichtlinien für Mittelverteiler und Titelver-
walter für das automatisierte Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen des Bundes (VerfRiB-MV/TV-HKR) 

Jahresabschluss: Übernahme des Saldos der verfügbaren Ausgabemittel in das nächste Haus-
haltsjahr. 

Kontrollnummer: keine 

Bewirtschafter: Titelverwalter 

 

Abschnitt 2 (frei) 
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Abschnitt 3 

Buchungsstelle: 9070 0000 30 

Zweckbestimmung: Entschädigungsfonds 

 - Sammelverwahrungen - 
 

Erläuterung: Dieser Abschnitt ist unterteilt (nicht aufgeführt). 

Jahresabschluss: Zum Jahresabschluss werden die Objektkonten des Entschädigungsfonds mit 
dem Saldo Null in das neue Haushaltsjahr vorgetragen. Etwaige „Rest“-Salden 
werden im begründeten Ausnahmefall auf das Sachbuchkonto 

031 14 508/01 80 6069 

automatisiert in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen. 

Kontrollnummer: keine 

Bewirtschafter: Titelverwalter 
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Abschnitt 4 

Buchungsstelle: 9070 0000 48 

Zweckbestimmung: Allgemeine Verwahrungen 

 - Sammelverwahrungen - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Sammelverwahrungen gebucht. 
Der Abschnitt ist in Unterabschnitte unterteilt. Die Unterabschnitte können bei 
Kassen und Titelverwalter weiter unterteilt werden. 

Jahresabschluss: Die Salden der offenen Verwahrungen werden in das nächste Haushaltsjahr 
vorgetragen. 

Kontrollnummer: keine 

Bewirtschafter: Kassen und Titelverwalter 
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Abschnitt 5 

Buchungsstelle: 9071 0000 47 

Zweckbestimmung: Allgemeine Verwahrungen 

 - Einzelverwahrungen - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Einzelverwahrungen gebucht. Der 
Abschnitt ist in Unterabschnitte unterteilt. Die Unterabschnitte können bei 
Kassen und Titelverwalter weiter unterteilt werden. 

Jahresabschluss: Die Einzelbuchungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. 

Kontrollnummer: vorgeschrieben 

Bewirtschafter Kasse und Titelverwalter 
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Abschnitt 6 

Buchungsstelle: 9070 0000 89 

Zweckbestimmung: Sondervermögen 

 - Sammelverwahrungen - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt sind ausschließlich Zahlungen für Sondervermögen zu 
buchen. Der Abschnitt ist in Unterabschnitte unterteilt. Die Unterabschnitte 
können bei Kassen und Titelverwalter weiter unterteilt werden. 

Jahresabschluss: Übernahme des Saldos der verfügbaren Ausgabemittel in das neue Haushalts-
jahr. 

Kontrollnummer: keine 

Bewirtschafter: Titelverwalter 

 

Objektkonto: 02 97 1601 (9070 0000 89) 

Kurzbezeichnung: VSIB 

Zweckbestimmung: Verwahrungsbuch - Abschnitt 6 - Unterabschnitt 1 (SW6/1) 
- Vorsorge für Schlusszahlungen für inflationsindexierte Bundeswertpapiere - 

 

Objektkonto: 02 52 4357 (9070 0000 48) - von SW4/64 

Kurzbezeichnung: B.ARB 

Zweckbestimmung: Verwahrungsbuch - Abschnitt 6 - Unterabschnitt 2 (SW6/2) 
Verwahrungen - Bundestreuhandvermögen für den Bergarbeiterwohnungsbau - 
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Abschnitt 7 

Buchungsstelle: 9070 0000 97 

Zweckbestimmung: Kassengeschäfte für Dritte und durchlaufende Gelder 

 - Sammelverwahrungen - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt sind ausschließlich Kassengeschäfte für Dritte zu buchen. 
Der Abschnitt ist in Unterabschnitte unterteilt. Die Unterabschnitte können bei 
Kassen und Titelverwalter weiter unterteilt werden. 

Jahresabschluss: Übernahme des Saldos der verfügbaren Ausgabemittel in das neue Haushalts-
jahr. 

Kontrollnummer: keine 

Bewirtschafter: Titelverwalter 
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Abschnitt 8 

Buchungsstelle: 9071 0000 96 

Zweckbestimmung: Kassengeschäfte für Dritte und durchlaufende Gelder 

 - Einzelverwahrungen - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt sind ausschließlich Kassengeschäfte für Dritte zu buchen. 
Der Abschnitt ist in Unterabschnitte unterteilt. Die Unterabschnitte können bei 
Kassen und Titelverwalter weiter unterteilt werden. 

Jahresabschluss: Die Einzelbuchungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. 

Kontrollnummer: vorgeschrieben 

Bewirtschafter: Titelverwalter 
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